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Versicherungsbedingungen
der Abonnenten-Unfallversicherung des Nebelspalter".

L a) Die Schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft in Winterthur ver¬
sichert unter den nachstehenden Bedingungen diejenigen in der Schweiz
wohnenden Abonnenten des Nebelspalter", die das Abonnement vom
Verlag der Zeitschrift direkt beziehen, gegen körperliche Unfälle. Lautet
das Abonnement auf den Namen einer Familie oder auf einen Namen.
der im gleichen Haushalt doppelt vorkommt, so gilt diejenige Person
als versicherter Abonnent, die den Bestellschein unterzeichnet hat. Liegt
ein solcher nicht vor, so gilt der Haushaltungsvorstand bezw. die ältere
der gleichnamigen Personen als versicherter Abonnent.

b) Soweit die Abonnemente nicht direkt beim Verlag, sondern durch eine
Buchhandlung und dergleichen bestellt sind, gilt die Versicherung nur,
sofern sich der betreffende Abonnent direkt oder durch die Buchhandlung

beim Verlag für den betreifenden Jahrgang zur Versicherung
schriftlich angemeldet hat.

c) Ist Abonnent eine Lesegesellschait oder andere Personenvereinigung,
so gilt nur diejenige Person als versichert, deren Namen vor Eintritt
eines Unfalles dem Verlag schriftlich aufgegeben worden ist.
In allen Fällen un'.er a-c ist Voraussetzung für die Versicherung des

einzelnen Abonnenten, dass er sich darüber ausweisen kann, dass er den
Abonnementsbetrag für diejenige Zeit, in der sich der Unfall ereignete, vor
Eintritt des Unfalles entrichtet hat.

II. Ist der versicherte Abonnent verheiratet, so gilt dessen im gleichen Haushalt

lebender Ehegatte zu den gleichen Bedingungen als versichert.
III. Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
a) Abonnenten, die zur Zeit des Unfalles das 16. Altersjahr noch nicht

vollendet oder das 70. Altersjahr überschritten haben.
b) Blinde, Taube, Epileptische, ganz oder teilweise Gelähmte und Geisteskranke:

ferner in Siechtum verfallene, vom Schlagfluss betroffene oder
sonst mit schweren Krankheiten oder Gebrechen behaftete Personen.

§2.
Unfall im Sinne der Versicherung ist jede Körperverletzung, welche der

Versicherte durch eine plötzliche und gewaltsame, äussere mechanische
Einwirkung unfreiwillig erleidet, und welche sofort oder binnen Jahresfrist
unmittelbar und allein (ohne Mitwirkung von wesentlichen hinzutretenden
oder schon bestehenden Krankheiten oder Gebrechen) den Tod des
Versicherten oder eine dauernde Invalidität im Sinne des nachstehenden § 6

zur Folge hat.
Als Unfälle gelten auch:
Verbrennungen; Verletzungen oder Tod durch Blitz oder elektrischen

Schlag; Tod duich zulälliges Einatmen plötzlich ausströmender Gase oder
Dämple; Blutvergiftungen, sofern sie durch eine Unfallverletzung im Sinne
des vorangehenden Absatz 1 hervorgerufen sind.

§ 3.

Nicht als Unfälle im Sinne dieser Versicherung gelten : Krankheiten und
Krankheitszustände aller Art, auch die Beruls-, Infektions- und Seuchenkrank-
heiten, Beschädigung durch Aulnahme von Speise und Trank, Medizin und
schädlichen Stoffen ; Hexenschuss und Ischias, epileptische, Schlag-, Schwindel-
und Ohnmachtsanfälle und dabei eintretende Verletzungen, Erkältungen,
Erfrieren und Sonnenstich, überhaupt die Folgen von Temperatureinflüssen;
Unterleibsbrüche (Hernien) aller Art und Darmverschliessungen, gleichviel
welchen Ursprunges, lerner alle Folgen fortgesetzter körperlicher Anstren-

Pungen
oder Ueberanstrengungen ; operative Eingriffe aller Art und ihre

olgen, solern sie nicht durch eine versicherte Unfallvei letzung bedingt sind;
endlich die Folgen lediglich psychischer Einwirkung.

§

1. Die Versicherung erstreckt sich auf Unfälle, die der versicherte Abonnent

in und ausser Beruf oder auf Reisen innerhalb Europas erleidet.
II. Die Versicherung erstreckt sich auch:

auf Unfälle bei Bemühungen zur Rettung von Personen oder Sachen;
bei rechtmässiger Verteidigung; bei Erfüllung der Dienstpflicht in
Friedenszeiten in der schweizerischen Armee oder der Pflichtfeuerwehr ;

bei Benützung dem öffentlichen Verkehr dienender Kraftfahrzeuge, ferner
bei Bergwanderungen, soweit gebahnte Wege benützt werden oder bei
denen das begangene pfadlose Gelände auch für ungeübte Personen
leicht gangbar ist.

Hl. Von der Versicherung ausgeschlossen sind dagegen:
a) Körperverletzungen, die der Versicherte bei Kriegsereignissen, bürgerlichen

Unruhen, Bergsturz oder Erdbeben erleidet;
b) Körperverletzungen, die der Versicherte sich selbst absichtlich oder

im Zustande der Geistes- oder Bewusstseinstörung (Delirium ft. s w.)
zufügt oder die er in diesem Zustande erleidet; Selbsttötung und
Selbstmordversuch ohne Unterschied des Geisteszustandes.

c) Unfälle, die der Versicherte durch wissentliche Nichtbeachtung der für
Schutz von Leben und Gesundheit erlassenen Gesetze und Vorschriften,
bei strafbaren Handlungen (oder Versuch), oder infolge solcher, im
Duell, in einer Schlägerei, oder im Raulhandel odei im Zustande offenbarer

Trunkenheit erleidet.
d) Unfälle bei aller Art von Wettkämpfen, Wettspielen, Wettfahrten und

Wettrennen, beim Rad-, Motorrad-, Automobil- und Skiiahren, bei
Benützung von Flugmaschinen, Flugschiffen oder ungewöhnlichen
Transportmitteln, bei Gletscher- und Hochgebirgstouren, beim Fussballspielen,
endlich Handlungen, die unter den Begriff des Wagnisses fallen.

Ertrinken bei Bootfaurten ist nur versichert, wenn die Bootfahrt
im Beisein einer zweiten erwachsenen Person erfolgt; das Ertrinken
beim Baden oder Schwimmen nur dann, wenn es nachweislich Folge
einer Unfallverletzung war.

§ 5.

Die Versicherung beginnt mit dem Zeitpunkte, wo der Abonnent die
Versicherungsgebühr bezahlt, bezw., in den Fällen von § 1, Ziff. t, Abs. 2 und 3.

sich zur Versicherung angemeldet hat. Die Versicherung endigt mit dem
Ablauf derjenigen Zeitperiode, für welche die Versicherungsgebühr entrichtet ist.

Wird jedoch ausnahmsweise aus Gründen, die lediglich beim Verlag
der Zeitschrift liegen, die Versicherungsgebühr vom Abounenten verspätet
erhoben, so haftet die Gesellschaft für allfällige, in der Zwischenzeit eintretende
Unfälle gleichwohl.

§ 6.

1. Die Versicherungssummen betragen
Fr. 1000. im Todesfall,

2UO0. im Falle dauernder Ganzinvalidität,
60. bis 1200. in den Fällen dauernder teilweiser Invalidität.

2. Die Todesfallcntschädigung von Fr. 1000. wird bezahlt, wenn der
Unfall sofort oder binnen Jahresfrist den Tod des Versicherten herbeigeführt hat.

Bezugsberechtigt ist in erster Linie der überlebende Ehegatte. Hinter-
lässt der Verunfallte keinen Ehegatten, so fällt die Todesfallentschädigung
seinen ehelichen Kindern zu. Sind auch solche nicht vorhanden, so steht
die Entschädigung den Eltern des Versicherten zu, unter Ausschluss aller
andern Hinterbliebenen.

3. Die Invaliditätsentschädigung wird gewährt, wenn infolge des Unfalles
eine bleibende und unheilbare, gänzliche oder teilweise Invalidität eintritt.
Die Zahlung der Invaliditätsentschädigung erfolgt, sobald die bleibende
Invalidität und deren Grad endgültig festgestellt sind.

Kann nach Abschluss des Heilverfahrens noch nicht mit genügender
Sicherheit festgestellt werden, ob und in welchem Masse eine bleibende
unheilbare Invalidität zurückbleiben wird, so kann die endgültige Feststellung bis
auf höchstens ein Jahr vom Abschluss des Heilverfahrens an verschoben werden.

a) FUr lebenslängliche Ganz-Invalidität ist eine Summe von Fr. 2000.
versichert.

Als Fälle von Ganz-Invalidität gelten ausschliesslich:
Verlust oder völlige Erblindung beider Augen; Verlust oder totale
bleibende Gebrauchsunfähigkeit beider Arme oder beider Hände; beider
Beine oder beider Füsse; eines Armes oder einer Hand und zugleich
eines Beines oder eines Fusses; unheilbare Geisteskrankheit, die jede
Arbeitsfähigkeit ausschliesst.

b) FUr lebenslängliche teilweise Invalidität ist eine Höchstsumme von
Fr. 1200. - versichert.

In den nachstehend unter c) nicht besonders genannten Fällen
von teilweiser bleibender Invalidität ist der Invaliditätsgrad nach der
dauernden unheilbaren Beeinträchtigung zu bestimmen, welche nach
ärztlichem Gutachten die Arbeitsfähigkeit des Versicherten durch den
Unfall erfahren hat. Die Entschädigung besteht in dem, dem festgestellten
Invaliditätsgrad entsprechenden Prozentsatz, der für teilweise Invalidität
versicherten Maximalsumme von Fr. 1200..

c) FUr dm vollständigen Verlust oder die vollständige bleibende
Gebrauchsunfähigkeit nachbezeichneter Körperteile gelten folgende
Entschädigungsbeträge :

FUr den rechten Arm oder die rechte Hand Fr. 700.
Für den linken Arm oder die linke Hand 600.
Für ein Bein im Oberschenkel oder Knie 600.
Für ein Bein im L'nterschenkel oder einen Fuss 500.
Für den Verlust eines Auges 35«.
F^ür den rechten oder linken Daumen 240.
FUr den rechten oder linken Zeigfinger 150.
Für einen der übrigen Finger der rechten oder linken Hand 90.
FUr den Verlust des Gehörs auf einem Ohr 180.
FUr den Verlust des Gehörs auf beiden Ohren 600.
Für Nervenkrankheiten als Folge eines Unfalles beträgt die

Entschädigung höchstens 350.
Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser Aufhebung der

Gebrauchsfähigkeit wird ein entsprechender Teil obiger Entschädigungen,
jedoch nicht mehr als die Hälfte der für den Totalverlust festgesetzten
Beträge vergütet.

Bei gleichzeitigem Verlust mehrerer Gliedinassen werden die für
die betreffenden Glieder oder Organe festgesetzten Entschädigungsbeträge

zusammengerechnet; diese Gesamtsumme kann aber den Betrag
von Fr. 1 2. i0. nicht übersteigen.

Geringfügige bleibende Invaliditäten, die mit weniger als 5 Prozent
einzuschätzen sind, wie z. B. Steiiigkeit eines Fingergliedes, Verlust einer
Zehe, Verlust von Zähnen und dergleichen berechtigen zu keiner
Entschädigung.
4. Die Entschädigungspficht im Sinne vorstehender Bestimmungen

besteht nur, wenn der Unfall die unmittelbare und alleinige Ursache des Todes
bezw. der Invalidität ist. Haben Krankheitszustände oder Gebrechen erheblicher

Art, die unabhängig vom Unfall vorhanden waren oder eingetreten
sind, die Unfallfolgeu verschlimmert, bezw. das Heilungsresultat beeinträchtigt,
so ist Entschädigung nur nach Massgabe desjenigen Teils des Schadens zu
leisten, der nach dem Gutachten ärztlicher Experten durch den Unfall allein
ohne Komplikation mit Krankheitszustäuden oder Gebrechen, eingetreten wäre.

Ist der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit des Verunfallten zurückzuführen,
so reduziert sich die Entschädigung auf die Hälfte derjenigen Summe, die
sonst zu zahlen gewesen wäre.

§ ^¦

Unfallanmeldungen.
1. Tritt infolge eines Unfalles der Tod des Versicherten ein, so ist der

Direktion der Schweizerischen Unfallversicherungs-Gesellschaft in Winterthur
sofort telegraphisch, jedenfalls aber so rechtzeitig Kenntnis zu geben, dass es
der Gesellschaft möglich ist, eine ärztliche Untersuchung oder die Sektion
anzuordnen. Bei Nichtbefolgung dieser Vorschrift ist d e Gesellschaft von der
Zahlung der Versicherungssumme befreit, sofern nach ärztlichem Ermessen
neben dem Unfall noch andere Todesursachen oder die Mitwirkung von
Krankheiten oder Gebrechen in Betracht kommen können.

2. Unfälle, die eine bleibende Invalidität zur Folge haben können, sind
innerhalb sechs Wochen nach dem Unfall ebenfalls der Direktion der Gesellschaft

in Winterthur schriftlich anzumelden, unter Beifügung eines ärztlichen
Zeugnisses über die Verletzung und wahrheitsgetreuer Angaben über den
Unfallhergang, sowie unter Vorlage der Abonnementsquittung für die laufende
Zeit. Bei Vei säumung dieser Frist erlischt jeder Anspruch auf Entschädigung,
es sei denn, dass die rechtzeitige Anmeldung ohne Verschulden des
Versicherten oder seiner Rechtsnachfolger versäumt worden ist, in welchem Falle
sie sofort nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt werden kann.

3. Wissentlich unrichtige Angaben des Versicherten in der Unfallanzeige
oder in den weiteren Mitteilungen über den Unfall befreien die Gesellschaft
von jeder Entscbädigungspflicht.

§ *;
Der Versicherte, bezw. die Anspruchsberechtigten sind verpflichtet, nach

Eintritt eines Unfalles ohne Verzug einen patentierten Arzt zuzuziehen, sowie
für dauernde ärztliche Behandlung und für Beachtung aller für die Erhaltung,
Pflege und Wiederherstellung des Versicherten erforderlichen Massnahmen
besorgt zu sein. Die Verschlimmerung der Unfallsfolgen, die sich aus der
Vernachlässigung dieser Pflichten ergibt, geht nicht zu Lasten der Gesellschaft.

Die Arztzeugnisse über den Unfall und dessen Folgen sind vom
Verletzten auf seine Kosten zu liefern. Die Gesellschaft kann ihn aber auch durch
einen von ihr bestimmten und von ihr honorierten Arzt untersuchen und
beobachten lassen.

Ein und derselbe Unfall berechtigt immer nur zu einer der in § 6

genannten Entschädigungen, entweder derjenigen für Tod oder derjenigen lür
Invalidität. Desgleichen berechtigt das Abonnement einer Person am mehrere
Exemplare des Nebelspalter" im Schadenfalle niemals zu einer höhern als
der einfachen Entschädigung.

Werden von einem unter die Versicherung fallenden Unfallereignis
mehrere versicherte Abonnenten betroffen, so ist höchstens eine auf die
betreffenden Abonnenten verhältnismässig zu verteilende Gesamtsumme von
Fr. 10,000. (Franken Zehntausend) zu bezahlen.
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VersiekerunzààZunZen
äer ^bonnenten-vnsallversiekerunA äes Nebelspalter"

^

sickert unter cien nackstekenden kedingungen diejenigen in cier Sckweiz

Verlag cier ^eitsckrilt direkt bezieken, gegen körperiicke Uniälle. l.a»tet

cier ini gieicken llauskait doppelt vorkonnnt, sc> gilt diejenige Person
»Is versickerter Abonnent, clie cien IZestellsckein unterzeicdnet kat. Uiegl

der gieicknamigen Personen als versickerter Abonnent,
^

L»cklia»dlung unä dergleichen bestellt sinci, gilt die Versickerung nur,
solern sick cier betreilencle Abonnent ciirekt ocier clurcb ciie Luckkand-
iung beim Verlag lur cie» detrellencien jakrgang zur Versickerung
sckriltlick angemeldet dat.

c) Ist Abonnent eine l.esegese»sckalt ocier anciere personenvereinigunx.
so gilt nur diejenige Person als versickert, cieren kramen vor fintritl
eines Unlalies ciein Verlag sckriitiiek anigegeben worden ist.
In allen Valien unier a-c ist Voraussetzung Iür ciie Versickerung cies

einzelnen Abonnenten, class er sick ciarllber ausweisen kann, class er cle»

Adonnementsbetrag Iür diejenige ?eii, in cier sick cier Unlall ereignete, vor
Eintritt cles Unlalies entricktet bat.

Ii. Ist cler versickerte Abonnent verkeiratet, so giit clcsscn im gieicken Haus-
kalt lebender fkegatte zu clen gleicke» kedingungen als versickert.

III. Ausgesckiossen vo» cler Versickerung sinci:
a) Abonnenten, clie Zur ^eit des Unlalies cias IS. Aitersjabr nock nickt

vollenciet oâer cias 70. Aitersjakr übersckritlen kaben.
b> LIinde, ?aube, fpileptiscke, ganz ocier teilweise (Zeiäkmte unci (Zeistes-

kranke: lerner in Siecktum verlaliene, vom Sckiagiiuss betroilene ocier
sonst mit sckwercn Krankkeiten ocier (Zebrecken beballete Personen.

S 2.

Unlaii im Sinne cier Versicberung ist jecle Körperverletzung, welcke cler

Versickerte clurck eine plötziicks unci gewaltsame, äussere meckaniscke fin-
»irkung unlreiwiiiig erieiciet, uncl weicke solort octer binnen ^akreslrist

ocier sckon destcbenclen Krankkeiten ocier (Zebrecken) den ?oci cles Ver-
sickerten ocier eine ciauerncie Invalidität im Sinne cies »ackstelienclen Z d

A?s Uniälle grlten auck:
Verbrennungen; Verletzungen ocier 1°ocl clurck Lütz oclcr elektriscken

Lcklag; loci ciuick zuiälliges finaline» plötzlick ausströmencler Oase ocier

vämple; LI»tvergiltu»gen, solern sie durck eine vulsllverletzung ini Linne
âes vorangekenâen Absatz l kervorgerulen sinä.

8 Z.

leickt als Uniäiie im Sinne âieser Versickerung geilen : Krankkeiten unci

Krankkeilszustànâe aller Art, auck âie Leruls-, Inlektions- unâ Leucnenkrank-
keiten. kescliädigung äurck Aulnakme von Speise unâ 1°,ank, Ueâizin unâ
sckäcliicken Stollen ; ttexensckuss unâ Isckias, epileptiscke, Scliiag-, Sckwinâei-
nnâ vknmaciilsantalle unâ âabei einlretenâe Verletzungen, Erkaltungen,
Lrlrieren unâ Sonncnslieli, überhaupt âie folgen von l'emperatureinllllssen ;

UnterleidskrUcke (liernien) aller Art unâ varmversckliessungen, gieickviel
«eicben Ursprunges, lerner alle I olge» lortgesctzter Körperiicker Anstren-
gungen oâer Uederanstrenguttgen ; operative fingrille aiier Art unâ ikre
folgen, solern sie niclit âurek eine versickerte Unlalivei ietzung beâingt sînâ;
enâticii âie folgen leâigiick psvckisci>er finwirkung.

I. vie Versickerung erstreckt sick aul Unlalie, âie âer versickerte Abon-
nent i» unâ ausser Lerui oâer aul iieissn innerbalb Europas erleiâet.

II. vie Versickerung erstreckt sic» auck:
aul Uniälle bei öemükuugen zur kettung von Personen oâer Sacken;
bei recktmässiger Verteiâigung; bei frillllung âer vienstpllickt in
frieâenszeiten in âer sckwàeriscken Arniee oâer âer pllicktlenerwekr ;

bei Lenützung âem öllentticken Verkekr âienenâer Kra!tlakr?euge, lerner
bei Lergwancterungen, soweit gebaknte Wege benützt weräen oâer bei
âenen âas begangene plaâlose (Zeiäncle aucb iür ungeübte Personen
leickt gangbar ist.

III. Von âer Versickerung ausgesckiossen s!nâ dagegen:
s) Körperverletzunge», âie âer Versickerte bei Kriegsereignissen, bürger-

lieben Unruken, ke^gslurz oâer frâdede» erleiâet;
b) Körperverletzungen, âie âer Versickerte sick selbst absickllick oâer

im zìustanâe âer (Zeistes- oâer kew»sstseinstö, ung «veiiriuni u. s w.)

mnrâversnck okne Untersckieâ âes (îeisleszustanâes.
^

Sckutz'von feden unâ (Zesunâkeit erlassenen (ZesetZe unâ Vorsckriiten,

luuell, in einer Scklagsrei. oâer im kaulkanâel oâer im /ustanâe vllen-
barer ?runkenkeit erleiâet.

â) Unlalie bei aiier Art von Wettkämplen, Wettspielen, Wettlakrten nnâ
Wettrennen, beim Kaâ-, I^lotorraâ-, Automobil- unâ Sknakren, bei lie-
Nutzung von fiugmasckinen, fingsckiilen oâer ungewöknlicken ?rans-
portmitteln, bei tZlelscker- unâ llockgcbirgstouren. beim fnssballspieien,
enàlick Ilancilungen. âie »nter âe» kegriil âes Wagnisses lallen.

in, keisein einer zweiten erwacksene» Person erlolgl ; âas Ertrinken
beim kaâen oâer Sckwimme» nur äsn», wenn es nackweisiick folge
einer Unlallverletzung war.

s S.

Oie Versickerung beginnt mit âem Zeitpunkte, wo âer Abonnent âie
Versickerungsgedükr bezakit, bezw., in âen fällen von Z l, z^iil. I, Abs. 2 unâ Z.

»ick zur Versickerung angemeiâet kat. vie Versickerung enâigt mit âem Ab-
iaul derjenigen ^eitperioâe, Iiir welcke âie Versickerungsgebükr entrieutel ist.

Wirâ j^âock aus»at>msweise aus tZrUnâen, âie leâigiick beim Verlag
cler ?eitscl,,ilt liegen, âie V>rsicker»ngsgekiikr vom Abonnenten verspätet
erKoben, so kältet die (Zeseiisckalt lür aliläiiige, in der ^wisekenzeit eintretende
Uniälle gleicliwokl.

§ 6.

^

fr!^l00v.^im lodeslall,
^

2ii0c). im falle dauernder (Zanzinvaliäität,
d«.^ dis I2VV.- in âen fsiien ciauerncier teiiweiser Invaiiäität.

2. V>e -"nâeslsilcntsckàâigung von fr. »>N0. wirä bezakit, wenn âer
vnlatl »olort oâer dinne» jabreslrist âen ?oâ des Versickerten kerbeigelukrt dat.

öezugsderecdtigt ist in erster l.inie âer uderiebencie kikegatle. Hinter-
lässt âer Verunlailte keinen fkegatten, so läiit âie l'ocleslallenrscdäcligung
seinen ekeliclie» Kinâern zu. Sind auck solcke nickt vorkanâen, so stekt
die fnlsckäcligung den Litern des Versickerten zu, unter Aussckiuss aller

Z. vie Invaliditstsentsckäcligung wird gewäkrt, wenn inloige des vnlaile»
eine dleibende und unkeiibare, gänziicke oder teiiweise Invalidität eintritt.
vie Gablung der Invaiiditätsentsckädigung erloigt, sobald die bleibende in-

Kann nack Absckiuss des lleiiverlakrens nock nickt mit genügender
Sickerkeil lestgestellt werden, ob und in welcdem liasse eine bleibende un»
keilbare Invalidität Zurückbleiben wird, so kann die endgültige feststeilung bis
auk köckstens ein jakr vom Adscklnss des lleiiverlabrens an verscboben w erden.

a) für lebensiängiicbe lZanz-Invaiidität ist eine Summe von fr. 2«X>.

AIs fälle von tZanz-lnvalidität gelten aussckliessiicb:
Verlust oâer völlige IZrkiinâung beicier Augen; Verlust oâer totale
dleibende (Zebraucbsuniaingkeit beider Arme oder beider lläncie; beider
veine oâer beicier füsse; eines Armes oâer einer llanâ unâ zngieick
eines keines oâer eines fusses; unkeiibare (Zeisteskrankkeit, âie jeäe
Ardeitslskigkeit ausscbiiesst.

b) für lebensiänglicke teiiweise Invalidität ist eine llöckstsumme von
fr. 1200. - versickert.

In âen nackstekenâ unter c) nickt besonäers genannten fällen
von teilweiser bleibenâer Invaiiäität ist âer Invaiiciitätsgraci nacb der
ilaucrncien unkeiibare» keeinträcbtigung z» bestimmen, welcke nack
»rzllickem (Zutackten die Arbeitsiäkigkeit des Versickerten durck den
vnlall erlakren kat. vie Lntsckädignng bestekt in dein, dem lestgesteliten
Invaliciitätsgrad entspreckenden Prozentsatz, der lllr teilweise Invalidität

c) fiir dcn vollständigen Verlust oder die vollständige bleibende (Ze-
brauciisuniäkigkeit nackbezeicknetcr Kürperteile gellen lnlgencle Lnt-

für den reckten .îrm odcr die reckte fiancl fr. 7<X>.

für âen linken Arm oâer âie linke llanci bl».
für ein Lein im vbersckenkei oâer Knie dtXI.

für den Verlust eines Auges Zön.

für âen reckten ocier linken ^eiglinger lSv.

für âen Verlust des (Zekvrs^aui einein Okr 180.
fur den Verlust âes (Zedörs aul beiäen (Ikren bOV.
für kx'ervenkrankkeiten als folge eines linl.dlcs beträgt ciie

fntscbädigung köckstens » ZZ0.

(Zebraucksläkigkeit wird ein entsprecuenâer 'feil obiger fntsclnidigiingen,

öeträge vergütet.
Lei gieiciizeitigem Veriust inekrerer (Ziiedmassen werden die lllr

von fr. 12>>n. nickt übersteigen.

oiine Komplikation mit Krankkeitszustanden oder (Zekreciien. eingetreten wäre.

8 7-

Unf»IIanmeIdungen.
l. Iritt inloige eines Unialles der ?od des Versickerten ein, so ist der

anzuordnen. Lei I^icktuelolgung dieser Vorsckrilt ist d e (Zesellsckait von der

neben dem Unlall nock andere i"odesursacken oder die Mitwirkung von

oder in den weiteren Iviitteiiungen^üder den Unlall belreien die (Zesellscdalt
von jeder fntscbäcligungspllicbt.

8

ver Versickerte, bezw. die Ansprucksberecktigten^ind verpliicktet, nack

lllr dauernde ärztiicke Lekaudlung und liir Leacktuug aller lllr die frkaitung,
pllexe und Wiederkersteiinng des Versickerten erlorcierlicken IVIassnakmen
desorgt z» sein, vie Versebiimmerung der Unkailslolgcn, die sick aus der
Vernacklässigung dieser PIlickten ergidt, gekt nickt zu Lasten der (Zesellscdalt.

vie Arztzeugnisse iiber den Unlall nud dessen folgen sind vom Ver-

einen von ikr bestimmten und von ikr dcmoriertcn Arzt untersucken und
beobackten Isssen.

8 »-

fin und derselbe Unlall bercckligt immer nur z» einer der in § 6
^e-

Invalidität, vesglenzken bereclitigt das Akon»e»ient c!>>er Person am medrere
fxempiare des Nebelspalter" im Sckadenlaiie niemals zu einer kökern als
der einlacken fntsckädigung.

Worden von einem unter die Versickerung laiienclen vnlallereigni»
mekrere versickerte Abonnenten beirollen, so ist böcbstens eine aul die be-
trellenclen Abonnenten verkältnismässig zu verteilende Gesamtsumme von
fr. lo.uvo. (franken ^enntausenci) zu bezakien.
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